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den staatlichen Organe oder Einrichtungen unter ver
änderten Bedingungen (räumliche Zusammenlegung) 
weitergeführt, ist vom zuständigen örtlichen bzw. zen
tralen Organ des Staatsapparates die Sperrung der 
Haushaltsmittel zu veranlassen, die infolge der Ver
minderung der Kapazität oder infolge Veränderung der 
sonstigen Voraussetzungen nicht verwendet werden 
dürfen (z. B. für Beschaffungen, für Bauleistungen, für 
Instandhaltung von Räumen, für Verpflegung usw. ge
plante Mittel). Bei auftretenden Mindereinnahmen ist 
entsprechend § 3 Abs. 4 dieser Anordnung zu verfahren.

(2) Wird das betreffende staatliche Organ oder die 
Einrichtung für die Zeit der Unterbringungspflicht in 
andere Räume verlagert, ist vom zuständigen örtlichen 
bzw. zentralen Organ des Staatsapparates die Sperrung 
der entsprechenden Haushaltsmittel zu veranlassen, 
sofern eine Verminderung der Kapazität eintritt oder 
die veränderten sonstigen Voraussetzungen das er
fordern.

(3) Wird das betreffende staatliche Organ für die Zeit 
der Unterbringungspflicht geschlossen, sind die anteili
gen Haushaltsmittel für diese Zeit zu sperren. Sind 
für den Zeitraum der Schließung für bestimmte Auf
gaben (z. B. Werterhaltung usw.) Haushaltsmittel erfor
derlich, so sind diese von der Sperrung auszunehmen.

(4) Entstehen durch die Verlagerung von staatlichen 
Organen oder Einrichtungen oder aus anderen mit der 
Unterbringungspflicht zusammenhängenden Gründen 
nicht geplante Ausgaben, sind diese besonders nach
zuweisen und von den zuständigen örtlichen oder zen
tralen Organen des Staatsapparates zu finanzieren.

(5) Sind im Haushaltsplan für die Verlagerung von 
staatlichen Organen oder Einrichtungen keine Mittel 
geplant, ist wie im § 3 Absätzen 3 und 4 festgelegt zu 
verfahren.

(6) Für die Aufbringung der Kosten für die laufende 
Unterhaltung der in Anspruch genommenen Räumlich
keiten einschließlich der Bezahlung von Arbeitskräften, 
die im Arbeitsrechtsverhältnis zu einem staatlichen Or
gan oder einer Einrichtung stehen, jedoch zeitweilig für 
die Bedarfsträger tätig sind, treffen die Festlegungen 
des § 8 Absätze 3 und 5 zu.

(7) Bei Anfall von Kosten für die Beseitigung außer
gewöhnlicher Wertminderungen, die infolge der Inan
spruchnahme durch die Bedarfsträger entstehen, ist wie 
im § 3 Absätzen 3 'und 6 festgelegt zu verfahren.

(8) Während des Verteidigungszustandes werden die 
nach Abs. 6 anfallenden Kosten dem Unterbringungs
pflichtigen vom Bedarfsträger nicht erstattet. Hinsicht
lich der Finanzierung ist wie in den Absätzen 4 und 5 
festgelegt zu verfahren.

A b s c h n i t t  IV

Leistungen gemäß § 14 des Verteidigungsgesetzes 
(Übungen der bewaffneten Kräfte)

1. Volkseigene Wirtschaft 
§10

(1) Werden motorisierte Transportmittel und Straßen
baumaschinen auf Anforderung zur Verfügung gestellt 
und entstehen in diesem Zusammenhang nicht geplante 
Kosten und Erlösausfälle, sind die leistungspflichtigen

Betriebe berechtigt, die Bestimmungen gemäß § 1 
Abs. 6 anzuwenden. In diesen Fällen sind die den 
Betrieben übergeordneten Organe zur Prüfung und Be
stätigung verpflichtet. Die vorgenannten Kosten sind 
als planbar, jedoch nicht kalkulierbar zu behandeln.

(2) Als Zeitdauer für die Ermittlung von entstande
nen Produktionsausfällen und Minderergebnissen gilt 
höchstens die Zeit von der Übergabe der Grundmittel 
an die Bedarfsträger bis zur Rückgabe der Grundmittel 
an den Betrieb entsprechend den Übernahme-/Übergabe- 
Dokumenten. Nur bei Beschädigung verlängert sich die 
Zeitdauer bis zum Abschluß der Instandsetzungsarbei
ten.

(3) Werden motorisierte Transportmittel und Stra
ßenbaumaschinen während des Einsatzes bei Übungen 
beschädigt, sind die Betriebe berechtigt, hinsichtlich 
der aufgewendeten Instandsetzungskosten wie im Abs. 1 
festgelegt zu verfahren.

(4) Bei Totalbeschädigung oder Verlust motorisierter 
Transportmittel und Straßenbaumaschinen während des 
Einsatzes bei Übungen sind die entsprechenden Grund
mittel, auf der Grundlage der vom Bedarfsträger er
teilten Bescheinigungen, zu Lasten des Grundmittel
fonds auszubuchen.

§11
Werden auf Anforderung eines Bedarfsträgers Grund

stücke für Übungen zur Verfügung gestellt und ent
stehen bei den Rechtsträgern durch die Zurverfügung
stellung finanzielle Auswirkungen, sind diese wie unter 
§ 8 festgelegt zu behandeln.

§12
(1) Die Beseitigung von Schäden, die infolge von 

Übungen entstehen und eine Neubeschaffung von be
weglichen bzw. unbeweglichen Grundmitteln erforder
lich machen, ist im Rahmen des Investitionsplanes aus 
dem den übergeordneten bzw. zentralen Organen zur 
Verfügung stehenden Reservefonds zu beantragen.

(2) Für die Beseitigung von Schäden, die keinen In
vestitionscharakter haben, sind die gemäß § 1 Abs. 6 zu
treffenden Bestimmungen entsprechend anzuwenden.

2. Haushaltsorganisationen
§13

Werden durch staatliche Organe und Einrichtungen 
motorisierte Transportmittel für Übungen zur Verfü
gung gestellt und entstehen aus der Leistungspflicht 
nicht geplante Ausgaben, sind diese besonders nach
zuweisen und von den zuständigen örtlichen oder zen
tralen Organen des Staatsapparates entsprechend der 
im § 3 Abs. 3 getroffenen Regelung zu finanzieren.

§ 14
Werden auf Anforderung eines Bedarfsträgers 

Grundstücke für Übungen von staatlichen Organen 
und Einrichtungen zur Verfügung gestellt und entste
hen bei den Rechtsträgern durch die Zurverfügungsteb 
lung finanzielle Auswirkungen, sind diese wie im § 9 
festgelegt zu behandeln.

§15
(1) Die Beseitigung von Schäden, die infolge von 

Übungen entstehen und eine Neubeschaffung von be-


